
Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch(XI) Soziale Pflegeversicherung

§ 45d

Förderung ehrenamtlicher Strukturen sowie der Selbsthilfe

(1) In entsprechender Anwendung des § 45c können die dort vorgesehenen

Mittel des Ausgleichsfonds, die dem Spitzenverband Bund der Pflegekassen

zur Förderung der Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen und Versorgungskonzepte

insbesondere für demenziell Erkrankte zur Verfügung stehen, auch verwendet werden zur Förderung

und zum Auf- und Ausbau

 1. von Gruppen ehrenamtlich tätiger sowie sonstiger zum bürgerschaftlichen

Engagement bereiter Personen, die sich die Unterstützung, allgemeine

Betreuung und Entlastung von Pflegebedürftigen, von Personen mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf

sowie deren Angehörigen zum

Ziel gesetzt haben, und

2. von Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen, die sich die

Unterstützung von Pflegebedürftigen, von Personen mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf sowie deren

Angehörigen zum Ziel gesetzt

haben.

Begründung zum Pflegeweiterenticklungsgesetz

Die demograf ische Entwicklung und die wachsende Mobilität der klassischen

Pflegepersonen werden zunehmend die häusliche Pf lege durch Angehörige

erschweren: Die Zahl der Pf legebedürftigen wird weiter ansteigen und der

Bevölkerungsanteil jüngerer Menschen – also die potenziellen Pf legepersonen – wird sinken. Zudem

werden Kleinfamilien sowie Einpersonenhaushalte stetig

zunehmen. Es ergibt sich daher die Notwendigkeit, rechtzeitig ausreichend

bedarfsorientierte alternative Hilfsangebote zu schaffen, um die Lebensqualität

der pf legebedürftigen Menschen zu verbessern sowie familiäre

Pflegearrangements zu unterstützen und zu ergänzen. 

Der Einsatz ehrenamtlicher und sonstiger zum bürgerschaftlichen Engagement bereiter Personen sowie

die Selbsthilfe als wichtige ergänzende Elemente in der Versorgung und Betreuung von Pf legebedürftigen,

von Menschen mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf sowie deren Angehörigen gewinnen daher

zunehmend an Bedeutung.

Die in der Pf lege Engagierten machen einerseits zusätzliche Aufwendungen erforderlich, helfen aber

andererseits dabei, die Qualität der Pf lege wirksam zu erhöhen, und ermöglichen beispielsweise den

Verbleib in der eigenen häuslichen Umgebung. Hierbei l iegt der besondere Vorzug der Selbsthilfe in der



Betroffenenkompetenz, die auf der Kenntnis der Lebenssituation von Pf legebedürftigen, von Menschen

mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf und deren Angehörigen beruht und somit Akzeptanz bei

den Betroffenen schafft und auf diesem Wege bedarfsgerechte und sinnvolle Unterstützung des

Pflegealltags erst ermöglicht.


